
 
GEMEINDE ERZHAUSEN Beschlussvorlage 
 - öffentlich - 
 Drucksache VII/172 1. Ergänzung 
 
Aktenzeichen: TOP 

federführendes Amt: 1.4 Soziales, Kinder und Jugend 

Sachbearbeiter/in: Frau Seibold 

Datum: 10.10.2023 
 
Beratungsfolge Termin Bemerkungen 
Sport-, Kultur- und Sozialausschuss 29.01.2024  

Haupt- und Finanzausschuss 08.02.2024  

Gemeindevertretung 19.02.2024  
 
Satzung über die Bildung und Aufgaben von Elternversammlungen und Elternbeiräten für die 
Tageseinrichtungen in der Gemeinde Erzhausen 
 
Beschlussvorschlag: 

 
offen 

 
Sachdarstellung: 
 
Sachdarstellung vom 03.07.2023: 
Die „Satzung über die Bildung von Aufgaben von Elternversammlung und Elternbeirat für Kindergärten“ für 

die Gemeinde Erzhausen wurde am 04.11.1996 beschlossen (Anlage 1). 

 

Der Hessische Städte- und Gemeindebund stellt auf seiner Seite eine (Muster-)Satzung über die Bildung 

und Aufgaben von Elternversammlung und Elternbeirat für die Tageseinrichtungen“ zur Verfügung (Anlage 

2), welche wichtige Ergänzungen und Anpassungen enthält. Die Änderungen werden in der 

Gegenüberstellung (Anlage 3) ersichtlich.  

Die Gemeindevertretung wird um Beratung und Beschlussfassung gebeten.  

 

Hinweis zur 1. Ergänzung: 
 
In der Ausgabe HSGB KOMPAKT 12_2023 vom 05.10.2023 wird mitgeteilt, dass „Die Mustersatzungen für 

Tageseinrichtungen für Kinder unter Berücksichtigung der neueren Sach- und Rechtslage grundlegend 

überarbeitet (wurden). […] Es handelt sich dabei um Muster der […] Satzung über die Bildung und 
Aufgaben von Elternversammlung und Elternbeirat sowie Stadt/ Gemeindeelternvertretung für 
Tageseinrichtungen für Kinder (Elternbeiratssatzung).“ 
 

Anlage 4 stellt den auf Erzhausen angepassten und zu beratenden Satzungsentwurf dar.  
 
 
Finanzierung: 
 
 



Vorlage:  Seite - 2 - 

 
 
 
Anlage(n): 

1. EB-Satzung (aktuell) 
2. ElternbeiratssatzungKita-HSGB. 
3. Gegenüberstellung alt_neu 
4. Aktuell: EB Satzungsentwurf_10_2023 




